
Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 

Sitzung 1/2012 am 24725. April 2012 in Berlin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deutsche 
Rentenversicherung 

Bund 

TOP S 

§31 FRG; 

Beendigung der Fiktivanrechnung bei Nichtbezug einer ausländischen Rente; 
Erfahrungsaustausch über die weitere Entwicklung 

Az.: 0332/00-30-64-80-00 

Sachverhalt: 

0. Es geht um einen Erfahrungsaustausch, inwieweit sich die Aufhebung des Beschlusses 

zur Anrechnung fiktiver Rentenbeträge im Rahmen von § 31 FRG in der Praxis ausgewirkt 

hat. 

1. Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 11. Mai 2011 (Az.: B 5 R 8/10 R) unter Hinweis 

auf Wortlaut, Sinn und Zweck der Regelung des § 31 FRG entschieden, dass die von der 

Deutschen Rentenversicherung im Rahmen des § 31 FRG vorgenommene Fiktivanrech

nung unzulässig ist, sofern sich Betroffene auf ihr Recht berufen, die Feststellung der ih

nen zustehenden Leistungen wegen Alters aufzuschieben. Die Deutsche Rentenversiche

rung hat daher beschlossen, dem Urteil vollumfänglich zu folgen (vgl. TOP 14 der Nieder

schrift der Sitzung 2/2011 der Arbeitsgruppe für zwischenstaatliches Sozialversicherungs

recht am 2./3. November 2011), und das BMAS entsprechend über dieses Beratungser

gebnis unterrichtet. Bisher ist seitens des BMAS noch keine Reaktion erfolgt. 

2. Es ist zu erwarten, dass sich die Rechtsprechung des BSG zur Fiktivanrechnung sowohl 

auf Neufälle als auch auf die tatsächlich (laufend) gezahlten ausländischen Renten (so

genannte „Echtanrechnungsverfahren") erheblich auswirken wird, und zwar dergestalt, 

dass es künftig zu einer Vielzahl von Antragsrücknahmen, Aufschub- oder Verzichtsfällen 

(mangelnde Mitwirkung eingeschlossen) kommen dürfte. 

Beratungsergebnis: 

Die Besprechungsteilnehmer haben tendenziell eine Zunahme von Aufschub- und Verzichtsfäl

len (mangelnde Mitwirkung eingeschlossen) bestätigen können. Dagegen ist ein erkennbarer 

Anstieg von Antragsrücknahmen nicht zu verzeichnen. 
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Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 
Sitzung 1/2012 am 24725. April 2012 in Berlin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deutsche 
Rentenversicherung 

Bund zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOPS 

§ 31 FRG; 

Russische Renten mit Entschädigungscharakter 

Az.: 0332/00-30-64-80-00 

Sachverhalt: 

0. Es geht um die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang russische Renten nach § 31 FRG 

anzurechnen sind, wenn darin auch Leistungen mit Entschädigungscharakter enthalten 

1. Bei den Verhandlungen über ein Sozialversicherungsabkommen mit Russland wurde 

eine Auflistung der vom Russischen Rentenfonds gezahlten Renten- und Sozialleistun

gen übergeben, die nach russischem Verständnis Entschädigungscharakter haben (vgl. 

Anlage 1). 

Darüber hinaus wurden jeweils Muster eines Bescheides bzw. einer Bescheinigung vor

gelegt (vgl. Anlagen 2 und 3), in denen solche Leistungen gesondert ausgewiesen sind. 

Vorrangig ging es um die Anrechnung dieser Leistungen auf die deutsche Grundsiche

rung. Die Informationen sind aber auch für die Anrechnung nach § 31 FRG von Bedeu

tung. ~ 

Die in der Liste aufgeführten Leistungen lassen sich in drei Kategorien gliedern: 

a) diverse Renten nach dem Gesetz Nr. 166-FZ vom 15. Dezember 2001 

(im Folgenden kurz als „Versorgungsgesetz" bezeichnet) 

b) Zusatzleistungen nach besonderen Präsidenten-Erlassen 

c) Zuschläge und Zulagen nach dem allgemeinen Rentengesetz 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat auszugsweise Übersetzungen sowohl aus 

den allgemeinen Rentengesetzen (hinsichtlich der Zuschläge und Zulagen) als auch aus 

dem Versorgungsgesetz gefertigt (vgl. Anlagen 4, 5 und 6). Darüber hinaus hat sie eine 

sind. 
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Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 
Sitzung 1/2012 am 24725. April 2012 In Berlin 

Deutsche 
Rentenversicherung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bund 

Zusammenfassung erstellt, welche Vorschriften für die von russischer Seite aufgelisteten 

Renten nach dem Versorgungsgesetz gelten (Anlage 7). 

2. Ausgehend von diesen Informationen ergeben sich für die einzelnen Leistungen folgen

de Konsequenzen bei der Prüfung des § 31 FRG: 

2.1 Die diversen Renten nach dem Versorgungsgesetz sind unterschiedlich zu beurteilen. 

Grundsätzlich gilt, dass die Leistungen nach dem Versorgungsgesetz keine Renten der 

gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne von § 15 Abs. 2 FRG sind. Sie stellen zum 

Teil Leistungen aus einem Sondersystem für den öffentlichen Dienst, zum Teil aber auch 

sonstige Entschädigungsleistungen dar. Eine Anrechnung nach § 31 FRG kommt daher 

nur dann in Betracht, wenn die Leistungen anstelle einer Rente aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung gezahlt werden. 

Diese Voraussetzung ist in der Regel erfüllt, weil sich die Betroffenen grundsätzlich zwi

schen der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der Versorgung ent

scheiden müssen (Art. 3 Punkt 2 Versorgungsgesetz). Mitunter können bestimmte Teile 

der allgemeinen Rente zusätzlich zur Versorgungsrente bezogen werden. Auch in die

sen Fällen (Ausschluss des Basisanteils oder des Versicherungsanteils der allgemeinen 

Rente) sollte das Merkmal einer „Anstelle-Leistung" als erfüllt angesehen werden. 

Eine Anrechnung nach § 31 FRG ist ausgeschlossen, wenn die Versorgungsrente 

neben der (vollständigen) allgemeinen Rente bezogen werden kann. Dies gilt für die 

Invalidenrenten für Kriegsteilnehmer und für Bewohner des belagerten Leningrad (Art. 3 

Punkt 3 Nr. 2 und Nr. 6 Versorgungsgesetz), die auch in den beiden Bescheidmustern 

getrennt von der allgemeinen Rente ausgewiesen sind. 

2.2 Ebenfalls von der Anrechnung nach § 31 FRG ausgeschlossen sind die Zusatzleistun

gen aufgrund der Präsidenten-Erlasse. Auch diese Leistungen werden offenkundig 

neben der allgemeinen Rente bezogen. Auch sie sind in den beiden Bescheidmustern 

getrennt ausgewiesen. 

2.3 Die Beurteilung der Zulagen und Zuschläge für die Renten aus der gesetzlichen Ren

tenversicherung ist nicht eindeutig. Sie sind auch nur in einer der beiden Musterbe

scheinigungen separat ausgewiesen. 
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Deutsche 
Rentenversicherung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 

Sitzung 1/2012 am 24 /25. April 2012 in Berlin 

2.3.1 Für eine Anrechnung nach § 31 FRG spricht, dass die Zulagen und Zuschläge auch 

nach russischem Verständnis Bestandteil des Versicherungsanteils der Rente sind. 

Sie stammen aus Zulagen und Zuschlägen nach Art. 110 des alten russischen Renten

gesetzes vom 20. November 1990, sind aber nach Art. 30 des neuen russischen Ren

tengesetzes Nr. 173-FZ vom 17. Dezember 2001 im Wege des Bestandsschutzes in die 

neue Rentenberechnung eingeflossen. 

Bei ähnlichen Leistungen der tschechischen Rentenversicherung wird ebenfalls unab

hängig vom Charakter der Leistung nach dem formalen Gesichtspunkt differenziert, ob 

die Zulage Teil der Rente ist. 

2.3.2 Gegen eine Anrechnung nach ^ 31 FRG spricht der Charakter der Zulagen und Zu

schläge. 

Sie fließen als weitere Komponente - zusätzlich zu den aufgrund dieser Sachverhalte 

bereits angerechneten Versicherungszeiten - in den Rentenbetrag ein. Zumindest bei 

dem in der Auflistung zuletzt genannten Zuschlag für die Kriegsteilnehmer ist die Ver

knüpfung mit dem Versorgungsgesetz sehr deutlich. Diejenigen, die invalide geworden 

sind, erhalten eine Invalidenrente nach dem Versorgungsgesetz, die nicht nach § 31 

FRG anzurechnen ist (vgl. 2.1 des Sachverhaltes), diejenigen, die nicht invalide sind, 

bekommen den Zuschlag nach dem allgemeinen Rentengesetz. 

3. Praktische Erfahrungen liegen noch nicht vor. Bisher wurde der russische Rentenzahl-

betrag in der Regel nicht weiter differenziert. 

Es ist zu vermuten, dass es sich (wie bei den Mustern) bei den geltend gemachten Ent

schädigungsleistungen in erster Linie um Leistungen für die Kriegsteilnehmer handeln 

wird. Ob auch andere Renten mit Entschädigungscharakter bescheinigt werden, bleibt 

vorerst abzuwarten. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 
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Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 

Sitzung 1/2012 am 24/25. April 2012 in Berlin 

Deutsche 
Rentenversicherung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bund 

Beratungsergebnis: 

Wenn FRG-Berechtigte geltend machen, dass in ihrer russischen Rente besondere Entschädi

gungsleistungen enthalten sind oder dies aus anderen Gründen erkennbar wird, sollten die Be

troffenen aufgefordert werden, sich vom Russischen Rentenfonds eine Bescheinigung ausstel

len zu lassen, aus der die Höhe und die Art der im Rentenbetrag enthaltenen zusätzlichen Ent

schädigungsleistungen eindeutig ersichtlich sind. 

Erfolgt die Bestätigung der Renten- und Sozialleistungen mit Entschädigungscharakter dann 

zum Beispiel mit dem als Anlage 2 beigefügten Muster, so sind in diesem Fall die unter der 

Spalte fünf und sieben aufgeführten Entschädigungsleistungen nicht im Rahmen von § 31 FRG 

anzurechnen. 

Wird beispielsweise eine Bescheinigung entsprechend dem als Anlage 3 beigefügten Muster 

übersandt, so bleiben die in den Spalten sechs und sieben angeführten Beträge von der An

rechnung nach § 31 FRG ausgeschlossen. Etwaige Zulagen und Abschläge sind nach Auffas

sung der AGFRG aus den in Abschnitt 2.3.1 genannten Gründen dagegen als Rentenbestand

teile in die Anrechnung einzubeziehen. 

Anlagen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anlage 2 zu TOP 8, AGFRG 1/2012 

Übersetzung aus dem Russischen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RENTENFONDS 
DER RUSSISCHEN FÖDERATION (PFR) 

Staatliche Einrichtung 

Exekutivdirektion 

ul. Schabolowka, 4, GSP - 1, MOSKAU, 119991 
Fernschreiber; 207050 PFR RU, Fax: 9820663 

OGRN 1027700220624 
INN/KPP 7706016118/770601001 

» » > Name 

» > » Anschrift zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nr. lp-21-1/ 

Ihr Ne vom 

Das Department Rentenzahlungen an Berechtigte mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland 
schickt Ihnen die Information über die an Sie im Jahre 0000 auf Ihr Konto Nr. • • • • • • bei der Bank 
• • • • • • in Deutschland gezahlte Rente. 

Datum der 

Überweisung 

Währungs-

l(urs 

Hötie der 

Arbeitsren

te aufgrund 

des Alters 

Höhe 

in EURO 

Höhe der 
Rente auf
grund der 
Invalidität 
und ent

sprechend 
Art. 9.1 des 
Föderalge
setzes vom 
15.12.2001 
Na 166-FZ 
«Über die 
staatliche 

Rentenver
sorgung in 
der Russi

schen Föde
ration» 
(Großer 

Vaterländi
scher Krieg) 

Höhe 

in EURO 

Höhe der 
zusätzl. 

monatlichen 
materiellen 
Fürsorge 

gemäß 
Unterpunkt 
d, Punl(t 1 
des Erlas

ses des 
Präsidenten 
der Russi 

schen Föde
ration vom 
30.03.2005 

Nr. 363 
anlässlich 

des 60. 
Jahrestages 
des Sieges 
im Großen 
Vaterländi

schen Krieg 
(Großer 

Vaterländi
scher Krieg) 

Höhe 

in 

EURO 

Quart. 

Nr. 

Jahr Endsum

me der 

Zahlung in 

Rubel 

Höhe 

in EURO 

i 14.03.2011 139.5375 35241.81 891.30 17295.06 i 437.41 1500.00 37.94! Ii 11 54036.87 1366.72 
i 14.06.2011 140.2298 36218.28 900.281 19071.241 474.061 1500.00 37.291 2i 11156789.52 1411.63 

* - Die Rente aufgrund der Invalidität entsprechend dem Föderalgesetz vom 15.12.2001 Nr. 
166-FZ «Über die staatliche Rentenversorgung in der Russischen Föderation» ist eine Entschädi-
gung für den gesundheitlichen Schaden, welcher den Bürgern durch die Ereignisse des Großen Va-
terländischen Krieges entstanden ist; 

** - Die zusätzliche monatliche materielle Fürsorge entsprechend des Erlasses des Präsidenten 
der Russischen Föderation vom 30.03.2005 Nr. 363 ist eine Entschädigung für den Schaden, welcher 
den Bürgern durch die Ereignisse des Großen Vaterländischen Krieges entstanden ist. 



Wir bitten zu berücksichtigen, dass der Rentenfonds der Russischen Föderation die Zahlungen 
der Arbeitsrente, der Rente aus der staatlichen Rentenversorgung und der zusätzlichen monatlichen 
materiellen Fürsorge entsprechend dem Punkt 4 der durch den Erlass der Regierung Nr. 510 vom 
08.07.2002 bestätigten Verordnung über die Rentenzahlung an die zur ständigen Wohnsitznahme 
nach außerhalb der Russischen Föderation ausreisenden (ausgereisten) Bürger gleichzeitig vor-
nimmt. 

Die Übenweisung von Renten ins Ausland nimmt die bevollmächtigte Bank vor, welche Renten 
und zusätzliche Zahlungen auf das Konto des Rentners in einer ausländischen Bank oder in einem 
anderen Kreditinstitut überweist. 

Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass mit dem Stand zum 00.00.000 die Höhe Ihrer Arbeitsrente 
00000 Rubel 00 Kopeken, die Rente aufgrund der Invalidität aus der staatlichen Rentenversorgung 
0000 Rubel 00 Kopeken und die zusätzliche monatliche materielle Fürsorge 000 Rubel 00 Kopeken 
beträgt. 

Leiter des Departments 
Rentenzahlungen an Berechtigte mit gewöhnlichem 
Aufenthalt im AuslandzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA > » » Name 



n E H C H O H H b l H  O O H i l 

P O C C M M C K O i i «DEaEPAUMH  

( n O P )  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rocyaapcTBeHHoe y H p e w a e H B e  

HcnoaHHTeabHan xiHpeKUHH 

y j i . , m a 6 o T O B K a 4 , TCn - 1, MocKBa, 119991 
xejieTafln; 207050 PFR RU, 4) a KC 9820663 

OrPH 1027700220624 
HHH/Knn 7706016118/770601001 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X° Hn-21-1/ 

OT 

XlenapTaMeHT no BonpocaM n e n c H O H H o r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ö e c n e He Hn a  JIHU, npo^cnBaiomHx 3a rpaHHuefi, HanpaBjiaeT 

HH(})opMauHK) 0 BbinjiaTe BaM nencHH B 0000 roay na Barn CHCT • • • • • • B 6 a H K e • • • • • • Germany. 

Aara 

n e p c B o a a 

K y p c 

B a j i . 

CjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'M M a 

T p y a O B O H 

n e n c H H n o 

C T a p O C T B 

C y M M a 

B E B P O 

C y M M a 

n e u c H H n o 

H H B a j i n a H O C T 

H n a 

O C H O B a n H H  

CT. 9.1 
« D e a e p a j i b H o r 

0 j a K o n a OT 

15.12.2001 
JVs 166-4>3 

«O 
r o c y a a p c T B e 

HHOM 

HCHCHOHHOM 

o S e c n e H C H H H 

B 

PoCCHitCKOtt 

O e a e p a u H H » 

( B O B ) * 

C y M M a 

B E B P O 

C y M M a 

a E M O n a 
OCUOBa UHH 

n n . r H. 1 
Ykaia 

I I p e i H a e n T a 

POCCHHCKOH 

O e a e p a n n n 

OT 

30.03.2005 
JV.363 B 

CBH3H C 60-

JICTHCM 

n o ß e i l b i B 

B e i i H K o i i 

O T C H e c T B e n H 

OH BOÜHe 

( B O B ) * * 

C y M M a 

B E B P O 

N 

KB 

rofl I l T o r o B a H 

c y M M a 

B b i n j i a T b i 

B pye. 

C y M M a 

B E B P O 

i 14.03.2011 39.5375 35241.81 891.30 17295.06 437.411 1500.001 37.94 I i I i i 54036.87 1366.72 

i 14.06.2011 40.2298 36218.28 \8 19071.24 474.06! 1500.001 37.29 2 11 56789.52 1411.63 

* - nencHa no HHBajinHHOCTH comacno OeaepaJTbHOMy saxony OT 15.12.2001 JV» 166-03 «O 

rocyflapcTBCHHOM n e n c H O H H O M oöecneneHnH B POCCHHCKOH ÖeaepauHH» «BJiaeTca KOMneHcauHCH speaa, 

HaneceHHoro 3flopoBbio rpa^caan coöbirnaMH BCJIKKOH OTeHecTBCHHofi BOHHU; 

* * - JJEMO corjiacHO yKa3y npesnacHTa POCCHHCKOH OeaepauHH OT 30.03.2005 N2363 »BJiaeTca 

KOMneHcauHeß Bpejia, HaneceHHoro rpa^caanaM coGbiTnaMH BCJIHKOH QreHecTBeHHOH BOÖHbi. 

OöpamacM B H H M a H H e , HTO B COOTBCTCTBHH C nyHKTOM 4 nojio)KeHHa o nopaflKC BbinjiaTbi nencHH 

rpa^KzianaM, Bbie3>KaiomHM (BbiexaBiuHM) na nocToannoe »HTCJibCTBo 3a npeaejibi POCCHHCKOH OeaepauHH, 

yTBCpÄaeHHoro nocTaHOBjieHHCM npaBHTCJibCTBa OT 08 Hiojia 2002r. N510 BbinjiaTa TpyaoBOfi HCHCHH, 

n c H CH H no rocy^apcTBCHHOMy n e n c H O H H O M y o 6 e c n e He HHK)  H aonojiHHrejibHorozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e^ cMeca H H or o 

MaTcpnajibHoro o 6 e c n e He HHa npoHSBoanrca nOP oziHOBpeMeHHO. 

nepcBOfl nencHH 3a rpaHHuy o6ecne4HBaeT ynonHOMOHCHHUH 6aHK, KOTopbiö nepcHHcraeT cyMMbi 

nCHCHH H aOnOJIHHTCJIbHblX BblHJiaT H a CMCT HCHCHOHepa B HHOCrpaHHOM 6 a HKe HJIH HHOM KpeflHTHOM 

ynpoKjieHHH. 

OflHOBpeMCHHO c o o 6 m a e M , HTO no cocToannio na 00.00.0000 pasMep Bameö TpyflOBOH nencHH 

cocTaBJiacT 00000 pyö . 00 KOH., HCHCHH no HHBanHflHOCTH no rocyaapcTBCHHOMy ncHCHOHHOMy oöecneHenHio 

0000 pyö . 00 Kon., flono.iiHHTejibHoro eaccMecaHHoro MaTcpnajibHoro oöecneneHHa 000 p y ö . 00 Kon. 

» » > Name 

» » > Anschrift 

/ - V 
Ha 

HanajibHHK flenapTaMCHTa no 

BonpocaM nencHOHHoro oöecneneHHa JIHH, 

npoÄHBaiomHX 3a rpaHHueö » » > Name 



Anlage 3 zu T O P 8, A G F R G 1/2012 

Übersetzung aus dem Russischen 

Bescheinigung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ausgestellt, /Name, Vorname, Vatersname/, wohnhaft in Deutschland in , darüber, 

dass die Höhe der Rente aufgrund des Alters, der Invalidität und die zusätzliche monatliche materielle 

Fürsorge vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 betrugen: 

Höhe der Rente aufgrund des Alters (Rubel) 

Monat, 

Jahr 

Gesamt-
höhe der 

Rente 
aufgrund 

des 
Alters 

(Rubel) 

Fester 
Basisbetrag des 
Versicherungs-

anteils 
(Rubel) 

Versiche-
rungsanteil 
der Rente 

(Rubel) 

Höhe der 
Erhöhung 

(Bestandteil 
des Versiche-
rungsanteils) 

(Rubel) * 

Höhe der 
Rente 

aufgrund 
der 

Invalidität 
(Rubel )" 

Zusätz-
liche 

monatli-
che 

materiel. 
Fürsorge 
(Rubel) 

*** 

Januar 2011 11640,10 5446,81 6193,29 724,63 5765,02 1000 

Februar 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 5765,02 1000 

März 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 5765,02 1000 

April 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Mai 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Juni 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Juli 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

August 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

September 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Oktober 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

November 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Dezember 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

* Die Erhöhung der Rente gemäß Art. 110 des Gesetzes der Russischen Föderation vom 
20.11.1990 Nr. 340-1 «Über die staatlichen Renten in der Russischen Föderation» ist eine 
Entschädigung für den gesundheitlichen Schaden, welcher den Bürgern durch die Ereignisse des 
Großen Vaterländischen Krieges entstanden ist und diese Zulage ist Bestandteil des 
Versicherungsanteils der Arbeitsrente. 

** Die Rente aufgrund der Invalidität entsprechend dem Föderalgesetz vom 15.12.2001 Nr. 166-
FZ «Über die staatliche Rentenversorgung in der Russischen Föderation» ist eine Entschädigung für 
den gesundheitlichen Schaden, welcher den Bürgern durch die Ereignisse des Großen 
Vaterländischen Krieges entstanden ist. 

*** Die zusätzliche monatliche materielle Fürsorge entsprechend dem Erlass des Präsidenten der 
Russischen Föderation vom 30.03.2005 Nr. 363 «Über die Maßnahmen zur Verbesserung der finan
ziellen Situation einiger Kategorien der Bürger der Russischen Föderation anlässlich des 60. Jahres
tages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945» ist eine Entschädigung für den Scha
den, welcher den Bürgern durch die Ereignisse des Großen Vaterländischen Krieges entstanden ist. 

Stellvertretende Leiterin des Departments 



CnpaBKa . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jlana, O.H.O., npoacHBaiomeH B FepManKH B TOM, HTO p a s M c p nencHH n o 

cxapocTH, n o HnBajinj^HocxH H J ] | E M 0 C 01.01.2011 n o 31.12.2011 r o ^ a cocxaBHjiH: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mecna, 

roa 

P a 3 M e p n e n c H H n o c r a p o c T H (py6.) 

P a 3 M e p 

n e H C H H n o 

H H B a j i H a H 

OCTH 

(py6.) ** 

JIEMO 
(py6.) 

*** 

Mecna, 

roa 

OÖIUHH 

p a 3 M e p 

n e H C H H n o 

c r a p o c T H 

(py6.) 

<I>HKCHpOBaHHbIH 

6 a 3 0 B b i H p a 3 M e p 

CTpaXOBOHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ma CTH 

(py6.) 

C T p a x o B a s i 

H a C T b 

n e n c H H 

(py6.) 

P a j M e p 

n O B b l U i e H H f l 

BXOaHIUHii B 

COCTaB 

c r p a x o B O H 

H a c T H n e H C H H 

(py6.) * 

P a 3 M e p 

n e H C H H n o 

H H B a j i H a H 

OCTH 

(py6.) ** 

JIEMO 
(py6.) 

*** 

5lHBapb 2011 11640,10 5446,81 6193,29 724,63 5765,02 1000 

OeBpajib 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 5765,02 1000 

Mapx 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 5765,02 1000 

Anpejib 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Ma« 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

HiOHt 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

Hio.ib 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

AerycT 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

CeHTJi6pb 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

OKTaöpb 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

HoHÖpb 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

fleKaöpb 2011 12664,43 5926,13 6738,30 788,40 6357,08 1000 

* noBbimeHHe nencHH cor j iacHo cx. 110 SaKona POCCHHCKOH OeaepauHH ox 20.11.1990 
N° 340-1 «O rocyaapcxBeHHbix n e n c H a x B POCCHHCKOH (I)eflepaijHH» aBjiaexca KOMnencauHeH 

Bpe^a HaneceHHoro SflopoBbio rpaacflanaM coöbixnaMH BCIIHKOH OxenecxBeHHOH BOHHU, 

aaHHaa naaGaBKa BXO^HX B cocxaB cxpaxoBOH n a c x n xpyjiOBOHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nencHH. 

** nencHa n o HHBajiHxiHocxH c o r j i a c n o Oeaepaj ibHOMy s a K o n y ox 15.12.2001 JVs 166-
0 3 «O rocyzi,apcxBeHHOM nencHOHHOM oöecneneHHH B POCCHHCKOH Oê epauHH» aBJiaexca 

KOMnencaiiHeH Bpe^a , HaneceHHoro 3;iopOBbK) r p a a c a a n coöbixHaMH BCUHKOH 

OxenecxBeHHOH BOHHU. 

*** JJ^MO corjiacHO YKasy IIpesHjieHxa POCCHHCKOH OeaepauHH ox 30.03.2005 
M 363 «O Mepax n o yjiyHmenHK) Maxepnaj ibHoro n o j i o ^ e H H a ncKoxopb ix Kaxe ropn i i 

rpaacaan POCCHHCKOH (DeAepauHH B CBasH c ÖO-JICXHCM Iloöeabi B BenHKOH OxenecxBeHHOH 

BOHHC 1941-1945 roaoB» aBJiaexca KOMnencauHCH Bpe^a H a n e c e H H o r o rpaacji,aHaM 

coöbixnaMH BcjiHKOH OxenecxBCHHOH BOHHU. 

SaMCCxHxenb HanajibHHKa J l e n a p x a M e n x a 



Anlage 4 zu TOP 8, AGFRG 1/2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Artikel 110. Rentenerhöhung (in der Fassung des Gesetzes Nr. 4297-1 der RF vom 

15.01.93) (s. Text in der vorherigen Fassung) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eine Erhöhung der Rente, die nach diesem Gesetz berechnet wurde, erhahen: 

a) Helden der Sowjetunion, Helden der Russischen Föderation, Helden der 

Sozialistischen Arbeit und Bürger, die mit dem Orden des Ruhmes in 3 Stufen 

ausgezeichnet wurden, - um 50%, jedoch mindestens um 100% der Mindest

altersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes). Bei Bürgern, denen mehrfach die Titel Held 

der Sowjetunion, Held der Russischen Föderation bzw. Held der Sozialistischen 

Arbeit verliehen wurden, wird die Rente in vorgeschriebener Form entsprechend dem 

jeweils erhaltenen Titel erhöht (Buchstabe „a" in der Fassung des Föderalgesetzes 

Nr. 194-FZ vom 09.12.95, in der Fassung des Föderalgesetzes Nr. 53-FZ vom 

17.03.97) (s. Text in der vorherigen Fassung). 

b) außer Kraft - Föderalgesetz Nr. 194-FZ vom 09.12.95; (s. Text in der vorherigen 

Fassung) 

b) Olympiasieger - um 50%, jedoch mindestens um 100% der Mindestaltersrente (Art. 

17 Abs. 1 des Gesetzes); (Buchstabe „b" wurde durch das Föderalgesetz Nr. 23-FZ 

vom 29.01.97 eingesetzt) 

c) Bürger, die mit dem Orden des Arbeitsruhmes in 3 Stufen oder mit dem Orden „Für 

den Dienst an der Heimat in den Streitkräften der UdSSR" in 3 Stufen ausgezeichnet 

wurden, - um 15 %; 

d) Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges (Art. 2 Abs. 2 Ziffer 1 Buchstabe 

„a" - „g" des Föderalgesetzes „Zu den Veteranen") - um 100% der 

Mindestaltersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes); (Buchstabe „d" in der Fassung des 

Föderalgesetzes Nr. 72-FZ vom 07.05.95) (s. Text in der vorherigen Fassung); 

e) Bürger - ehemalige minderjährige Häftlinge von Konzentrationslagern, Ghettos und 

sonstigen Orten der Zwangsverwahrung, die von den Faschisten und ihren 

Verbündeten während des zweiten Weltkrieges eingerichtet wurden, - um 100% der 

Mindestaltersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes); 

f) Bürger, die im Zeitraum vom 22.06.41 bis 03.09.45 mindestens sechs Monate 

Militärdienst geleistet haben (mit Ausnahme der Bürger, die in Buchstabe „d" dieses 

Artikels genannt sind), - um 50% der Mindestaltersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes). 

g) Bürger (außer den in Buchstabe „ f dieses Artikels Genannten), die mindestens sechs 

Monate in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges (vom 22.06.41 bis 

09.05.45), die Beschäftigungszeit in den vorübergehend von den Feinden besetzten 

Gebieten ausgenommen, gearbeitet haben bzw. mit Orden und Medaillen der UdSSR 

für aufopferungsvolle Arbeit und einen unbescholtenen Wehrdienst im Hinterland in 

den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges ausgezeichnet wurden - um 50% der 

Mindestaltersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes); 

A u f Erlass Nr. 2123 des Präsidenten der RF vom 10.12.93 wurde festgesetzt, dass die 

Rentenerhöhung für Bürger, die bis einschließlich 31.12.31 geboren sind, ohne die in 

Art. 96 und 97 dieses Gesetzes festgelegten Nachweise der Tätigkeitsdauer zu erfolgen 

hat. 

h) Bürger, die mit der Medaille „Für die Verteidigung Leningrads" oder mit dem 

Abzeichen „Einwohner der belagerten Stadt Leningrad" (mit Ausnahme der Bürger, 

die in den Buchstaben „ f und „g" dieses Artikels genannt sind) ausgezeichnet wurden 

- um 100% der Mindestaltersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes); (Buchstabe „h" in 

der Fassung des Föderalgesetzes Nr. 4-FZ vom 10.06.94) (s. Text in der vorherigen 

Fassung); 

i) Bürger, die unbegründet aus politischen Gründen repressiert und in der Folge 

rehabilitiert wurden, - um 50% der Mindestaltersrente (Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes); 



seit der Kindheit Behinderte infolge von Verletzungen, Prellungen oder 

Körperschäden im Zusammenhang mit Kampfhandlungen während des Großen 

Vaterländischen Krieges oder ihren Folgen, die eine Rente wegen Alters, Invalidität 

oder wegen des Verlustes des Ernährers beziehen, - um 100% der Mindestaltersrente 

(Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes). (Buchstabe , j " wurde durch das Föderalgesetz Nr. 12-

FZ vom 04.08.94 eingesetzt) 



Anlage 7 zu TOP 8, AGFRG 1/2012 

Russische Entschädiqunqsleistunqen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(gemäß Anlage 1; Renten nach dem Versorgungsgesetz) 

A Altersrente 

Opfer von Atom- und Chemiekatastrophen haben Anspruch auf Altersrente nach 

Art. 5 Punkt 3 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 5 und Art. 10 Punkt 1 Nr. 1-10 (beachte auch B 5); 

zusätzlich kann nur der Ansparanteil einer Arbeits-Rente bezogen werden (Art. 3 Punkt 4). 

B Invalidenrente 

1) Es lässt sich nicht eindeutig klären, welche Leistungen gemeint sind. 

Armeeangehörige haben Anspruch auf Invalidenrente nach Art. 5 Punkt 4 i.V.m. 

Art. 4 Punkt 1 Nr. 2 und 

• Art. 8 Punkt 1 

für Armeeangehörige allgemein (Berufssoldaten?) nach einem eigenständigen 

Versorgungsgesetz; 

zusätzlich kann eine Arbeits-Altersrente (allerdings ohne den Basisbetrag) bezogen 

werden (Art. 3 Punkte 4 und 6) 

• Art. 8 Punkt 2 

für bestimmte Armeeangehörige („nach der Einberufung" - Wehrpflichtleistende? -) bzw. 

für bestimmte Dienstränge 

o Wird die Invalidenrente aufgrund einer „Kriegsverletzung" gezahlt (Art. 15 Punkt 2 

Nr. 1), kann zusätzlich eine Arbeits-Altersrente bezogen werden (Art. 3 Punkt 3 Nr. 1) 
o Wird die Invalidenrente aufgrund einer sonstigen Verletzung oder Krankheit während 

(aber nicht infolge) der Dienstzeit gezahlt (Art. 15 Punkt 2 Nr. 2), kann zusätzlich nur 
der Ansparanteil einer Arbeits-Rente bezogen werden (Art. 3 Punkt 4). 

2) Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges haben Anspruch auf 

Invalidenrente nach Art. 5 Punkt 4 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 3 und Art. 9; 

zusätzlich kann eine Arbeits-Altersrente bezogen werden (Art. 3 Punkt 3 Nr. 2). 

3) „Bewohner des blockierten Leningrad" haben Anspruch auf Invalidenrente nach 

Art. 5 Punkt 4 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 4 und Art. 9; 

zusätzlich kann eine Arbeits-Altersrente bezogen werden (Art. 3 Punkt 3 Nr. 6). 

4) Es lässt sich nicht eindeutig klären, welche Leistungen gemeint sind. 
Möglicherweise handelt es sich um die bereits unter 1) beschriebene Invalidenrente aufgrund 
einer „Kriegsverletzung", evtl. aber auch um eine nicht näher bekannte 
Kriegsopferversorgung. 

5) Opfer von Atom- und Chemiekatastrophen haben Anspruch auf Invalidenrente 
nach Art. 5 Punkt 4 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 5 und Art. 10 Punkt 1 Nr. 2 und Punkt 3 
(alternativ steht ihnen eine Altersrente nach diesem Gesetz zu -vgl. A-, sofern die dortige 
Wartezeit erfüllt ist): 

zusätzlich kann nur der Ansparanteil einer Arbeits-Rente bezogen werden (Art. 3 Punkt 4). 
Ob und ggf. welche Ansprüche für Opfer von anderen Katastrophen als Tschernobyl (Art. 10 
Punkt 1 Nr. 12) bestehen, ist nicht ersichtlich. 

6) Kosmonauten haben Anspruch auf Invalidenrente nach Art. 5 Punkt 4 i.V.m. 
Art. 4 Punkt 1 Nr. 6 und Art. 7.1 Punkt 4 für eine infolge ihres Dienstes eingetretene 
Verletzung oder Erkrankung; 

zusätzlich kann eine Arbeits-Altersrente (allerdings ohne den Basisbetrag) bezogen werden 
(Art. 3 Punkte 4 und 7). 



C Hinterbliebenenrente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Es ist unl<lar, wie die Aufeählung der berechtigten Personen zu verstehen ist. 
Der erste Abschnitt (mit den drei Spiegelstrichen) kann sowohl als einleitender Überblick 
angesehen werden, der durch die folgenden Abschnitte näher erläutert wird 
(hierfür spricht, dass bei den Kosmonauten keine Unterschiede zwischen dem ersten und 
letzten Abschnitt erkennbar sind). 
Möglicherweise erfasst der erste Abschnitt aber auch zusätzliche Personengruppen 
(z.B. bei den Armeeangehörigen oder Opfer von anderen Atomkatastrophen als 
Tschernobyl). 

1) Hinterbliebene von Armeeangehörigen haben Anspruch auf Hinterbliebenenrente 
nach Art. 5 Punkt 5 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 2 und Art. 8. 
Wie bei den Invalidenrenten (vgl. B 1) ist zu unterscheiden zwischen 
• Art. 8 Punkt 1 

für Hinterblieben von Armeeangehörigen allgemein (Berufssoldaten?) nach einem 
eigenständigen Versorgungsgesetz; 
zusätzlich kann nur der Ansparanteil einer Arbeits-Rente bezogen werden (Art. 3 
Punkt 4). 

• Art. 8 Punkt 3 
für Hinterbliebene von bestimmten Armeeangehörigen („nach der Einberufung" 
- Wehrpflichtleistende? -) bzw. für bestimmte Dienstränge zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o bei Tod aufgrund einer „Kriegsverletzung" (Art. 15 Punkt 4 Nr. 1); 

dann können Eltern und Witwen zusätzlich eine eigene Arbeitsrente beziehen 
(Art. 3 Punkt 3 Nr. 3 und 4); 

o bei Tod während (aber nicht infolge) der Dienstzeit (Art. 15 Punkt 4 Nr. 2). 

2) Hinterbliebene der Opfer von Atom- und Chemiekatastrophen haben Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente nach Art. 5 Punkt 5 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 5 und Art. 10 Punkt 1 
Nr. 1-3 (bzw. Nr. 11) und Punkt 4; 

zusätzlich können die Hinterbliebenen eine eigene Arbeitsrente beziehen (Art. 3 Punkt 3 
Nr. 5). 
Ob und ggf. welche Ansprüche für Hinterbliebene von anderen Katastrophen als Tschernobyl 
(Art. 10 Punkt 1 Nr. 12) bestehen, ist nicht ersichtlich. 

3) Hinterbliebene von Kosmonauten haben Anspruch auf Hinterbliebenenrente nach 
Art. 5 Punkt 5 i.V.m. Art. 4 Punkt 1 Nr. 6 und Art. 7.1 Punkt 5, wenn der Tod infolge der 
Dienstpflichten eingetreten ist; 
zusätzlich können die Hinterbliebenen eine eigene Arbeitsrente beziehen (Art. 3 Punkt 3 
Nr. 7). 



Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 
Sitzung 1/2012 am 24725. April 2012 in Berlin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deutsche 
Rentenversicherung 

Bund 

TOP 9 

§31 FRG; 

Rentenzahlungen aus Aserbaidschan 

Az.: 0332/00-30-64-80-00 

Sachverhalt: 

0. Es geht um das Verfahren, wie FRG-Berechtigte aus Aserbaidschan zu einem Renten

bezug aus Aserbaidschan zu befragen sind. 

1. Die AGFRG hat sich in ihrer Sitzung 1/2009 unter TOP 9 dafür ausgesprochen, wegen 

der geringen Fallzahlen von der Erstellung eines eigenen Erklärungsformblattes abzu

sehen und diesen Personenkreis im konkreten Fall mit einem freien Schreiben zu einem 

Rentenbezug zu befragen. 

2. Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover hatte für die Sitzung 1/2012 

der Arbeitsgruppe „Rentenantragsformulare" (AGRTAQ) einen Ergänzungsvorschlag zur 

Ziffer 10.10 im Vordruck R100 (Antrag auf Versichertenrente) eingebracht (vgl. Anlage). 

Danach sollte nach dem Wort „Russland" noch das Land „Aserbaidschan" eingefügt wer-

^ den, mit der Folge, dass dann vom FRG-Berechtigten der Vordruck R865 auszufüllen 

und beizufügen wäre. Wie zu erfahren war, wurde dieser Vorschlag zum einen wegen 

der nach wie vor geringen Fallzahlen und zum anderen wegen des Änderungsbedarfes 

hinsichtlich des R865 (Erklärung zum Bezug einer Rente aus Russland 

deutsch/russisch; der Vordruck wurde speziell für russische Rentenzahlungen gestaltet) 

abgelehnt. 

Entsprechend der Beschlusslage der AGFRG sind FRG-Berechtigte aus Aserbaidschan 

daher auch weiterhin im konkreten Fall mit einem freien Schreiben zu einem Rentenbe

zug aus Aserbaidschan zu befragen. 

AGFRG 1/2012 TOP 9 - 2 5 -



Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) 

Sitzung 1/2012 am 24./25. April 2012 in Berlin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beratungsergebnis: 

Die AGFRG bestätigt die bisherige Beschlusslage, wonach FRG-Berechtigte aus Aserbai

dschan im konkreten Fall mit einem freien Schreiben zu einem Rentenbezug aus Aserbai

dschan zu befragen sind. 

Deutsche 
Rentenversicherung 

Bund 

Anlage 

AGFRG 1/2012 TOP 9 - 2 6 -



Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~mmmmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 
Sitzung 1/2012 am 24/25. Apnl 2012 in Berlin bunO 

Deutsche 
Rentenversicherung 

TOP 11.2 

Verschiedenes; 
§31 FRG; 
Rentenzahlungen aus der Ukraine zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az.: 0332/00-30-64-80-00 

Sachverhalt: 

Es geht darum, die Mitglieder der Arbeitsgruppe Fremdrentengesetz (AGFRG) darüber zu in-

fonnieren, dass die ukrainischen Rechtsvorschriften zur Auszahlung von Renten aus der Ukrai

ne derzeit neu gefasst werden. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat am 23. Januar 2012 (Az.: IVc 2 -

46400/2) den für die Sozialhilfe in Deutschland zuständigen Behörden der Bundesländer ein 

Schreiben der Botschaft der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland vom 28. November 

2011 zur Kenntnis übersandt. Darin teilt die Konsularabteilung der Botschaft mit, dass die 

ukrainischen Auslandszahlungsvorschriften aufgrund der Vorgaben des Verfassungsgerichts 

der Ukraine zurzeit reformiert werden (vgl. Anlage). Der Stand des Gesetzgebungsverfahren 

wurde nicht mitgeteilt. Über den Abschluss der Reformen wird die Botschaft der Ukraine das 

BMAS zeitnah unterrichten. Sobald dies geschehen ist, wird das BMAS entsprechend informie

ren. 

Beratungsergebnis: 

Die Arbeitsgruppe nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis 

Anlage 

AGFRG 1/2012 TOP 11.2 - 3 3 -



) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Auflistung der Renten- und Sozialleistungen mit Entschädigungscharakter, welche der Rentenfonds der Russischen Föderation 
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland entsprechend der Gesetzgebung der Russischen Föderation gewährt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bezeichnung der Leis
tungen Bezieher 

Altersrente 
(Föderalgesetz 

vom15.12.2001 Nr. 166-
FZ «Über die staatliche 

Rentenversorgung in 
der Russischen Födera

tion») 

Bürger, welche infolge von Atom- und Chemiekatastrophen geschädigt wurden: 

Bürger, welche Strahlenkrankheit und andere Krankheiten in dem Zusammenhang mit der Strahleneinwirkung infolge der 
Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl oder bei den Arbeiten zur Beseitigung von Folgen der o. g. Katastrophe erlitten 
oder überstanden haben; 

Bürger, welche zu Invaliden infolge der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl wurden; 

Bürger, welche an der Beseitigung von Folgen der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Sperrzone teilnahmen; 

Bürger, welche im Kernkraftwerk Tschernobyl und in der Sperrzone beschäftigt sind; 

Bürger, welche aus der Sperrzone evakuiert wurden und aus der Umsiedlungszone umgesiedelt wurden (umgesiedelt wer
den); 

Bürger, welche ständig in der Wohnzone mit dem Recht zur Umsiedlung wohnen; 

Bürger, welche ständig in der Wohnzone mit einem sozialökonomischen Vorzugsstatus wohnen; , 

Bürger, welche ständig in der Umsiedlungszone bis zu deren Umsiedlung in andere Gebiete wohnen; 

Bürger, welche in der Umsiedlungszone beschäftigt sind (aber nicht wohnen); 

Bürger, welche freiwillig aus der Wohnzone mit dem Recht auf Umsiedlung in einen neuen Wohnort umgezogen sind. 

Invalidenrente 
(Föderaigesetz vom 

15.12.2001 Ne 166-FZ) 

Armeeangehörige; 

Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges; 

Bürger, welche mit der Auszeichnung „Dem Bewohner des blockierten Leningrads" ausgezeichnet wurden; 

Bürger, welche infolge einer Kriegsverletzung zu Invaliden wurden, 

Bürger, welche infolge von Atom- und Chemiekatastrophen geschädigt wurden; 

Kosmonauten. 



2 

Hinterbliebenenrente 
(Föderalgesetz vom 

1 5 . 1 2 . 2 0 0 1 NQ 1 6 6 - F Z ) 

Familienangehörige von verstorbenen (umgel<ommenen) 

-Armeeangehör igen; 
- Bürgern, welche infolge von Atom- und Chemiel<atastrophen geschädigt wurden; 
- Kosmonauten. 

Eltern von Armeeangehörigen, welche Wehrdienst nach einer Einberufung geleistet haben, während des Wehrdienstes umge-
l<ommen (verstorben) sind oder infolge einer Kriegsverletzung nach der Entlassung aus der Armee verstorben sind (mit Aus-
nahme der Fälle, bei welchen der Tod des Armeeangehörigen infolge seiner rechtwidrigen Handlungen eingetreten ist); 

Nichtwiederverheiratete Witwen der Armeeangehörigen, welche während der Ableistung des Wehrdienstes nach einer Einbe-
rufung infolge einer Kriegsverletzung umgekommen sind; 

Arbeitsunfähige Familienangehörige von Bürgern, welche 

- eine Strahlenkrankheit und andere Krankheiten im Zusammenhang mit der Strahleneinwirkung infolge der Katastrophe 
im Kernkraftwerk Tschernobyl oder bei Arbeiten zur Beseitigung von Folgen der o. g. Katastrophe bekommen oder über-
standen haben; 

- zu Invaliden infolge der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl wurden; 

- an der Beseitigung von Folgen der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Sperrzone teilnahmen; 

Familienangehörige der umgekommenen (verstorbenen) Kosmonauten. • 

Zusätzliche monatliche 
materielle Leistung (Er-

lass des Präsidenten 
der Russischen Födera-

tion Nr. 3 6 3 vom 
3 0 . 0 3 . 2 0 0 5 „Über die 

Maßnahmen zur Ver-
besserung der materiel-
len Lage gewisser Bür-
ger der Russischen Fö-
deration im Zusammen-
hang mit dem 6 0 . Jah-
restag des Sieges im 

Großen Vaterländischen 
Krieg 1 9 4 1 - 1 9 4 5 " ) 

Bürger der Russischen Föderation: 

1 ) Invaliden des Großen Vaterländischen Krieges, 

2 ) Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges, welche im Artikel 2 , Punkt 1 , Unterpunkt 1 , Pos. „a" - „g" und „i" des 
Föderalgesetzes Nr. 5-FZ vom 1 2 . 0 1 . 1 9 9 5 „Über die Veteranen" aufgeführt sind: 

a) Armeeangehörige, darunter auch die in die Reserve versetzten (aus dem Dienst entlassenen), welche Kriegsdienst 
(einschließlich Zöglinge von Truppenteilen und Schiffsjungen) geleistet haben bzw. zeitweise in Truppenteilen, Stäben 
und Einrichtungen waren, welche der kämpfenden Truppe während des Bürgerkrieges, des Großen Vaterländischen 
Krieges oder während anderen Kampfhandlungen zur Verteidigung des Vaterlandes angehört haben, sowie Partisanen 
und IVlitglieder von Untergrundorganisationen, welche während des Bürgerkrieges, oder des Großen Vaterländischen 
Krieges auf den zeitweise besetzten Gebieten der UdSSR mitgewirkt haben; 

b) Armeeangehörige, darunter auch die in die Reserve versetzten (aus dem Dienst entlassenen), Mannschaften und 
Kommandeure der Organe für Inneres und der Staatssicherheit, welche während des Großen Vaterländischen Krieges in 
den Städten gedient haben, deren Verteidigung zum Dienstalter für die Bewilligung einer für die Armeeangehörigen von 
Truppenteilen der kämpfenden Truppe vorgesehenen Vorzugsrente zählt; 

c) Zivilangestellte der Armee und Flotte, der Truppen und Organe des Innern und der Staatssicherheit, welche Planstellen 



in Truppenteilen, Stäben und Einrichtungen der kämpfenden Truppe während des Großen Vaterländischen Krieges be-

l<leidet haben, oder welche sich zu der Zeit in Städten befanden, deren Verteidigung zum Dienstalter für die Bewilligung 

einer für die Armeeangehörigen von Truppenteilen der kämpfenden Truppe vorgesehenen Vorzugsrente zählt; 

d) Mitarbeiter des Nachrichtendienstes und der Spionageabwehr, welche während des Großen Vaterländischen Krieges 

Sonderaufgaben in Truppenteilen der kämpfenden Truppe, im Hinterland des Feindes oder auf den Gebieten anderer 

Staaten erledigt haben; 

e) Mitarbeiter von Betrieben und Militärobjekten, Volkskommissariaten und Behörden, welchen während des Großen Va

terländischen Krieges der Status eines Angehörigen der Roten Armee verliehen wurde und welche Aufgaben im Interesse 

der Armee und der Flotte innerhalb des Hinterlandes von kämpfenden Fronten oder von Kampfhandlungen der kämpfen

den Flotten erfüllt haben, sowie Mitarbeiter von Anstalten und Organisationen (einschließlich Anstalten und Einrichtungen 

der Kultur und der Künste), Korrespondenten zentraler Zeitungen, Zeitschriften, TASS, „Sovinformbjuro" und Radio, Ka

meramänner des Zentralen Studios für Dokumentarfilme (Filmchronik), welche während des Großen Vaterländischen 

Krieges zur kämpfenden Truppe abkommandiert wurden; 

f) Armeeangehörige, darunter auch die in die Reserve versetzten (aus dem Dienst entlassenen), Mannschaften und 

Kommandeure der Organe für Inneres und der Staatssicherheit, Soldaten und Kommandobestand von Jagdbataillonen, 

von Zügen und Truppen der Volksabwehr, welche an den Kriegshandlungen gegen feindlichen Fallschirmjäger sowie an 

Kriegsoperationen gemeinsam mit Truppenteilen der kämpfenden Truppe während des Großen Vaterländischen Krieges 

teilnahmen, sowie sich an Kriegsoperationen bei der Liquidierung von nationalen Untergrundorganisationen auf den Ge

bieten von Ukraine, Weißrussland, Litauen, Lettland und Estland in dem Zeitraum vom 01.01.1944 bis zum 31.12.1951 

beteiligten. Personen, welche während des Großen Vaterländischen Krieges an den Handlungen der Kriegsminenabwehr 

in den nicht zur Kriegsmarine gehörigen Einheiten teilnahmen sowie diejenigen, welche durch die Stellen der „Osoavia-

chim der UdSSR"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Anm. d. Ü.: „Gesellschaft zur Förderung der Verteidigung, des Flugzeugs- und Chemiebaus") und die 

Organe der Lokalbehörde zum Minenräumen auf Territorien und Objekten, zur Sammlung von Munition und Militärtechnik 

in dem Zeitraum vom 01.02.1944 bis zum 09.05.1945 herangezogen wurden; 

g) Personen, welche während des Großen Vaterländischen Krieges an Kriegshandlungen gegen das faschistische 

Deutschland und dessen Verbündete innerhalb von Partisaneneinheiten, Untergrundgruppen und anderen antifaschisti

schen Formationen auf dem Hoheitsgebiet anderer Staaten teilnahmen; 

h) mit der Medaille „Für die Verteidigung Leningrads" ausgezeichnete Personen, Invaliden seit Kindheit infolge einer 

Verwundung, Kontusion oder Verstümmelung, welche im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen während des Gro

ßen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945 stehen. 

3) ehemalige minderjährige Häftlinge von Konzentrationslager, Ghettos und anderen Anstalten zur ZwangsvenA/ahrung, wel

che durch die Faschisten oder deren Verbündete während des zweiten Weltkrieges geschaffen wurden; 

4) Armeeangehörige, welche vom 22.06.1941 bis zum 03.09.1945 in den, nicht den kämpfenden Truppen angehörigen 
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Truppenteilen, Institutionen und Kadettenanstalten mindestens 6 Monate gedient haben und mit Orden und Medaillen der 
UdSSR für den Dienst im o. g. Zeitraum ausgezeichnete Armeeangehörige; 

5) Witwen der während des Krieges mit Finnland, des Großen Vaterländischen Krieges und des Krieges mit Japan umge
kommenen Armeeangehörigen, 

6) Witwen der verstorbenen Invaliden des Großen Vaterländischen Krieges; 

7) mit der Auszeichnung „Dem Bewohner des blockierten Leningrads" ausgezeichnete Personen; 

8) ehemalige volljährige Häftlinge von Nazikonzentrationslager, Gefängnisse und Ghettos. 

Zusätzliche monatliche 
materielle Leistung (Er-
lass des Präsidenten 

der Russischen Födera
tion Nr. 887 vom 

01.08.2005 „Über die 
Maßnahmen zur Ver

besserung der materiel
len Lage von Invaliden 
infolge einer Kriegsver

letzung") 

Bürger der Russischen Föderation, welche rechtsverbindlich als Invalide infolge einer Kriegsverletzung anerkannt wurden 

Rentenzulage, als Be
standteil der Arbeitsren

te 
(Artikel 110 des Geset

zes der Russischen Fö
deration Nr. 340-1 vom 
20.11.1990 „Über die 
staatlichen Renten in 

der Russischen Födera
tion", Artikel 30 des Fö
deralgesetzes Nr. 173-
FZvom 17.12.2011 „Ü-
ber die Arbeitsrenten in 
der Russischen Födera

tion") 

a) Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges (Artikel 2, Punkt 1, Unterpunkt 1, Pos. „a" - „g" und „i" des Föderalgeset
zes Nr. 5-FZ vom 12.01.1995); 

b) Bürger - ehemalige minderjährige Häftlinge von Konzentrationslager, Ghettos und anderen Anstalten zur Zwangsverwah
rung, welche durch die Faschisten und deren Verbündete während des zweiten Weltkrieges geschaffen wurden; 

c) Bürger, welche in dem Zeitraum vom 22.06.1941 bis zum 03.09.1945 mindestens 6 Monate den Khegsdienst geleistet ha
ben (die im Punkt „a" genannten Bürger ausgenommen); 

d) Bürger (die im Punkt „c" Genannten ausgenommen), welche während des Großen Vaterländischen Krieges (vom 
22.06.1941 bis zum 09.05.1945) mindestens sechs Monate - die Beschäftigungszeiten in den zeitweise vom Feind besetzten 
Gebieten ausgenommen - gearbeitet haben oder mit Orden und Medaillen der UdSSR für die aufopfernde Arbeit und für den 
Kriegsdienst im Hinterland während des Großen Vaterländischen Krieges ausgezeichnet wurden; 

e) mit der Auszeichnung „Dem Bewohner des blockierten Leningrads" ausgezeichnete Bürger (die in den Punkten „c" und „d" 
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genannten Bürger ausgenommen); 

f) Bürger, welche ungerechtfertigt aus politischen Gründen verfolgt wurden und später rehabilitiert wurden; 

g) eine Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenenrente beziehende Invalide seit Kindheit infolge einer Verwundung, Kontusion 
oder Verstümmelung, welche im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen während des Großen Vaterländischen Krieges 
oder deren Folgen stehen. 

Rentenzuschlag, als 
Bestandteil der Arbeits

rente 
(Artikel 110 des Geset
zes der Russischen Fö
deration Nr. 340-1 vom 
20.11.1990 „Über die 
staatlichen Renten in 

der Russischen Födera
tion", Artikel 30 des Fö
deralgesetzes Nr. 173-

FZ vom 17.12.2011) 

Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges (Artikel 2, Punkt 1, Unterpunkt 1, Pos. „a" - „g" und „i" des Föderalgesetzes 
Nr. 5-FZ vom 12.01.1995), welche beim Bezug einer Altersrente nicht gleichzeitig Invalidenrente beziehen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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